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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1956

Norm

ABGB §833 D3

ABGB §1090

ABGB §1098

Rechtssatz

Bei Änderung des Rechtstitels des Gebrauches vom Miteigentum in das Bestandverhältnis ist auch für den Inhalt der

Gebrauchsbefugnisse nicht mehr das Miteigentum, sondern der Bestandvertrag maßgebend ( Hundezucht in der

Wohnung ).
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